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Fall: Billy Boy  
Der Mode- und Schmuckdesigner B hat unter seinem Künstlernamen „Billy 
Boy“ eine gewisse Bekanntheit erworben, da er insbesondere einige „Barbie-
Puppen“ entworfen hat und sich öffentlich gegen AIDS engagiert. B hat den 
Künstlernamen als Marke unter anderem für Kindergummipuppen eintragen 
lassen, doch hat die Bezeichnung speziell im Zusammenhang mit den 
Gummipuppen keine Bekanntheit erlangt. Er tritt regelmäßig unter der Marke 
auf, die er in Verbindung mit einem stilisierten Männchen verwendet, das auf 
einer Wolke steht. Der Gummi- und Plastikwarenhersteller K vertreibt Kondome 
mit der Verpackungsaufschrift „Billy Boy“ und der Abbildung eines stilisierten 
Kondom-Männchens. B ist davon nicht amüsiert und meint, das Verhalten des K 
verletze sein Marken-, Namens- und Persönlichkeitsrecht. Kann er von K 
Unterlassung verlangen?  
 
Hinweis: OLG Frankfurt a.M. vom 24.6.1999 (Billy Boy), GRUR 1999, 1036 f. 
 
 


